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Stadt Ulm 
Beschlussvorlage 

 
 

 

Die erneute Öffentlichkeitsbeteiligung und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange wurde gemäß § 3 und 4 Abs. 2 BauGB vom 20.03.2017 - 21.04.2017 durchge-
führt. 
 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung wurden von Seiten der Öffentlichkeit keine Äußerungen 
vorgebracht: 
 

Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden zum Entwurf des Be-
bauungsplans und der Satzung der örtlichen Bauvorschriften gehört: 
 

- Deutsche Telekom 
- Handwerkskammer Ulm 
- Industrie und Handelskammer Ulm 
- Landratsamt Alb-Donau-Kreis - Kreisgesundheit 
- Polizeidirektion Ulm 
- Regierungspräsidium Tübingen - Referat 21 Raumordnung 
- Regierungspräsidium Stuttgart - Landesamt für Denkmalpflege (Grabungen) 
- Regierungspräsidium Tübingen - Referat 53/1– Landesbetrieb Gewässer  
- Regierungspräsidium Freiburg, Abt. 9, Landesamt für Geologie, Rohstoffe  
 und Bergbau 
- Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH (SWU) 
- Fernwärme Ulm GmbH (FUG) 
- SUB/ V Umweltrecht und Gewerbeaufsicht 
- Zentralplanung Unitymedia 
-  Entsorgung-Betriebe der Stadt Ulm (EBU) 
 
Äußerungen mit Anregungen und Hinweisen zum Bebauungsplanverfahren wurden von 8 Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange vorgebracht.  
 

Der Vollständigkeit halber werden die Stellungnahmen von SUB/ V Umweltrecht und Gewerbeauf-
sicht und dem Regierungspräsidium Stuttgart - Landesamt für Denkmalpflege (Grabungen aus 
der ersten Auslegung des Bebauungsplanes mit aufgeführt. 

 

Stellungnahmen Behörden / TÖB 
 

Stellungnahmen der Verwaltung: 

Unitymedia BW GmbH, Schreiben vom 10.03.2017 
mit Verweis auf die Stellungnahme vom 15.02.2016 
(Anlage 5.1) 
 
Im Planbereich liegen Versorgungsanlagen der 
Unitymedia BW GmbH. Das Unternehmen ist grund-
sätzlich daran interessiert, sein glasfaserbasiertes Ka-
belnetz in Neubaugebieten zu erweitern und damit 
einen Beitrag zur Sicherung der Breitbandversorgung 
für die Bürger zu leisten. 
 

 
 
 
 
Die Leitungen der Unitymedia liegen im Bereich 
der Bachstraße sowie der Wichernstraße und 
werden durch die Planung sowie die Baumaß-
nahme nicht beeinträchtigt. 
 
 

Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH, Schreiben vom 
11.04.2017 (Anlage 5.2) 
 
Es befinden sich im Bereich Ecke Wichernstraße / 
Bachstraße innerhalb der ausgewiesenen Baugrenze 
zwei 10 kV Mittelspannungsnetzkabel und ein Steu-

 
 
 
Dazu gab es Abstimmungsgesprächen mit der 
SWU. Es ist notwendig, diese Kabel zu verlegen. 
Die Kosten müssen von der Bauherrschaft über-
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erkabel der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH.  
Es wird daher gegen die Planung Einspruch erhoben. 
Der Einspruch kann erst aufgehoben werden, wenn 
ein schriftlicher Auftrag des Investors zur Verlegung 
und Kostentragung dieser Netzkabel vorliegt. 
 
Zusätzlich wird darauf hingewiesen dass auf der Ost-
seite der ausgewiesenen Fläche durchgehend in Nord 
– Südrichtung ein Leitungskanal des ehemaligen 
Hochbauamts verlegt ist, über den die SWUN GmbH 
selbst keine detaillierte Auskunft geben kann. 
 
Es wird um frühestmögliche Einbeziehung in weitere 
Schritte gebeten. 

 

nommen werden. 
 
 
 
 
 
Das Kabel des ehemaligen Hochbauamtes wird 
nicht mehr benötigt und im Zuge der Baumaß-
nahme zurückgebaut. 
 
 
 
Dies wird zugesichert. 

FUG Fernwärme Ulm, Schreiben vom 15.03.2017 mit 
Verweis auf die Stellungnahme vom 22.02.2016 
(Anlage 5.3) 
 
Grundsätzlich bestehen keine Einwände. Die geplan-
ten Gebäude können an das Fernwärmenetz der FUG 
angeschlossen werden. Sollte dies der Fall sein, so ist 
das Vorhaben frühestmöglich mit der FUG abzustim-
men. Die Lage der bestehenden Leitung ist aus dem 
beigefügten Lageplan ersichtlich. 
 

 
 
 
 
Die Stellungnahme der FUG wurde zur Kenntnis 
Genommen und an die Bauherrschaft weiterge-
leitet. 
 

Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für  
Geologie, Rohstoffe und Bergbau, Schreiben vom 
10.04.2017 mit Verweis auf die Stellungnahme vom 
09.03.2016 (Anlage 5.4) 
 
Das Plangebiet liegt im Verbreitungsbereich von orga-
nischen Talfüllungen, die von verkarsteten Karbonat-
gesteinen des Oberjuras unterlagert werden. 
Die Mächtigkeiten der quartären Sedimente sind nicht 
im Detail bekannt. Mit einem kleinräumig deutlich 
unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes 
ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile 
können zu zusätzlichen bautechnischen Erschwernis-
sen führen. Der Grundwasserflurabstand kann bau-
werksrelevant sein. 
 
Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächen-
wasser geplant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein,
wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwie-
sen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechen-
den hydrologischen Versickerungsgutachtens empfoh-
len. 
 
Für die geplanten Maßnahmen (u.a. Bau einer Tiefga-
rage) werden objektbezogene Baugrunduntersuchun-
gen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein 
privates Ingenieurbüro empfohlen. Im Vorfeld der 
Arbeiten sollte ggf. ein Beweissicherungsverfahren der
umliegenden Bebauung und Grundstücke eingeleitet 
werden.  
 
 

 
 
 
 
 
Die Stellungnahme findet Berücksichtigung bei 
der Ausführungsplanung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Oberflächenwasser kann nicht versickert 
werden. 
 
 
 
 
 
Baugrunduntersuchungen sind durch die Bau-
herrschaft standartmäßig durchzuführen, ebenso 
wie ein Beweissicherungsverfahren. 
Dies sind Maßnahmen im Zuge der Bauausfüh-
rung ohne Relevanz für Festsetzungen des Be-
bauungsplans. 
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Regierungspräsidium Stuttgart - Landesamt für 
Denkmalpflege (Grabungen) mit Schreiben vom 
10.03.2016 (Anlage 5.5) 
 
“Das Plangebiet liegt im Bereich des ausgedehnten 
Kulturdenkmals gem. § 2 DSchG Bleichbastion "Fuchs-
loch", die zwischen 1605 und 1611 vom Baumeister 
Gideon Bacher errichtet wurde. Während größte Teil 
der Anlage 1801/02 weitgehend abgetragen wurden, 
blieben Teile des bastionierten Erdwerks erhalten.  
Seit Mitte des 19. Jahrhundert wurden Kasematten 
der Befestigung in die Kelleranlagen der Brauerei 
"Zum Schiff" einbezogen. Deren Erhalt wurde bereits 
bei der Erstellung der Planunterlagen berücksichtigt. 
Trotz der starken Überprägung des Geländes ist insbe-
sondere in den Randlagen vermutlich noch Mauerwerk 
der Befestigung erhalten. Bei Bodeneingriffen ist daher 
mit archäologischen Funden und Befunden – Kultur-
denkmalen gem. § 2 DSchG – zu rechnen.  
 
Um allseitige Planungssicherheit zu gewährleisten und 
spätere Bauverzögerungen zu vermeiden, sollten früh-
zeitig im Vorfeld der Erschließung archäologische Vor-
untersuchungen durch das Landesamt für Denkmal-
pflege) durchgeführt werden. Zweck dieser Vorunter-
suchungen ist es festzustellen wo und in welchem 
Umfang sich Überreste der Befestigung erhalten ha-
ben. Das weitere Verfahren gilt es in einem Abwä-
gungsprozess zu entwickeln. Daraus resultiert, ob 
bzw. in welchem Umfang es nachfolgender Rettungs-
grabungen bedarf. Vorsorglich wird darauf hingewie-
sen, dass im Falle notwendiger Rettungsgrabungen 
durch das LAD die Bergung und Dokumentation der 
Kulturdenkmale ggf. mehrere Wochen in Anspruch 
nehmen kann und durch den Vorhabenträger finan-
ziert werden muss. 
 
Darüber hinaus wird auf die Einhaltung der Bestim-
mungen der §§ 20 und 27 verwiesen. 
 

 
 
 
 
Das Kulturdenkmal "Bastion Fuchsloch" befindet 
sich außerhalb des Geltungsbereichs des Be-
bauungsplans, wurde aber nachrichtlich in die 
Planzeichnung übernommen. Das Baudenkmal 
wurde außerdem in der Begründung zum Be-
bauungsplan behandelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Landesamt für Denkmalpflege hat bereits 
archäologische Voruntersuchungen in großem 
Umfang durchgeführt. Weitere Überreste der 
Befestigung sind nicht mehr vorhanden. 
Zur besseren Erreichbarkeit und Pflege des Bo-
dendenkmals wurde im Bebauungsplan ein We-
gerecht zugunsten der Stadt Ulm festgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wurde in die textlichen Festsetzun-
gen zum Bebauungsplan aufgenommen. 

Polizeidirektion Ulm, Schreiben vom 15.03.2017 mit 
Verweis auf die Stellungnahme vom 14.03.2016 (An-
lage 5.6) 
 
Verkehr: 
Bei der Anlage der Tiefgaragenausfahrt ist darauf zu 
achten, dass die Sichtbeziehungen zu den bevorrech-
tigten Nutzern der Bachstraße nicht durch Stützmau-
ern, Brüstungen, Einbauten, Möblierung, Pfosten 
oder Bepflanzung beeinträchtigt werden. 
 
Sofern zum Einfahren ein Tor oder eine Schranke zu 
bedienen ist, sollte dies ohne Warten des Fahrzeugs 
im öffentlichen Verkehrsraum möglich sein. Daher 
wäre eine ausreichende Aufstellfläche oder eine ent-
sprechende Steuerung wichtig. Die Zu- und Abfahrten 
zu den Tiefgaragen und die erforderlichen Fahrradien 
sollten deutlich erkennbar sein, um behinderndes 
Parken möglichst zu vermeiden. 

 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen
Und wurde zur Berücksichtigung an die Bauherr-
schaft weitergeleitet 
 
 
 
Die bisherige Planung berücksichtigt die verkehrs-
technischen Belange. 
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Wenngleich der Neubedarf an Stellplätzen durch die 
Tiefgargen des Objektes selbst abgedeckt werden 
soll, bleibt der bereits bestehende hohe Parkdruck 
mindestens erhalten (u.a. AOK/Agentur für Arbeit 
und intensive Nutzung der Liegenschaft Schwamber-
gerstraße 6 durch das Polizeipräsidium Ulm, unter 
anderem zu Schulungs-/Trainingszwecken und Fahr-
zeugwartung).  
 
 
 
Durch den Entfall des bisherigen Parkplatzes dürfte der 
allgemeine Parkdruck auf der Straße sogar steigen. Die 
Polizeidirektion Ulm regt daher an, bei der Gestaltung 
der Bachstraße eine möglichst große Zahl an Stellplät-
zen zu erhalten. 
 
Kriminalprävention: 
Bei der Planung sollten die Grundlagen der städtischen 
Kriminalprävention berücksichtigt werden. Die Schaf-
fung von Nutzungsmischungen führt zu einer Bele-
bung des Wohnquartiers zu den unterschiedlichsten 
Tageszeiten und fördert die subjektive und objektive 
Sicherheit. Durch eine freundliche, helle Farbgestal-
tung sowie eine ausreichende Beleuchtung sind soge-
nannte Angsträume (dunkle Ecken, unübersichtliche 
Hauseingänge u.a.) zu vermeiden. Durch textlichen 
Hinweis im Bebauungsplan sollte auf die kostenfreie 
Beratung bzgl. einbruchshemmender Maßnahmen 
durch die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle beim 
Polizeipräsidium Ulm hingewiesen werden. 
 

Der bisherige Parkplatz war durch eine Schranke 
gesichert und stand somit für die Allgemeinheit 
nicht zur Verfügung. Durch den Wegfall der 
Stellplätze ändert sich nichts an der Parksituation 
vor Ort, da die bisherigen Mieter in die Tiefgara-
ge des Congresszentrums umsiedeln konnten.  
Die anderen Nutzungen besitzen eigene Tiefga-
ragen. Die bestehenden öffentlichen Parkplätze 
entlang der Wichernstraße bleiben weiterhin 
erhalten. 
 
Die Gestaltung der Bachstraße wird im Zuge der 
Maßnahme nicht verändert. 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
und bei der weiteren Planung berücksichtigt. 
Einer Aufnahme des Hinweises im Bebauungs-
plan hinsichtlich der kostenfreien Beratung durch 
die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle bedarf es 
nicht. Das Hinweisblatt der Polizei wird bei Bau-
genehmigungen hinzugefügt. 
 

SUB V Umwelt und Gewerbeaufsicht, Schreiben vom 
22.03.2016 (Anlage 5.7) 
 
Naturschutz: 
Der Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und
Umwelt der Stadt Ulm hat in der Sitzung vom 
19.05.2015 der Unterzeichnung der Deklaration 
“Kommunen für biologische Vielfalt“ zugestimmt und 
den Beitritt der Stadt Ulm zum Bündnis “Kommunen 
für biologische Vielfalt“ befürwortet. Gemäß Ziffer l 
dieser Deklaration (Kapitel l, Seite 3 “Grün- und Frei-
flächen im Siedlungsbereich“) soll auf eine 
wohnumfeldnahe Durchgrünung abgezielt werden. 
Auch um diesen Zielen Rechnung tragen zu können, 
ist darauf hinzuwirken, dass im Rahmen des Bauge-
nehmigungsverfahrens zum Wohnbauprojekt ein qua-
lifizierter Freiflächengestaltungsplan entsprechend der 
Ziffer 6.5 der Begründung sowie gem. Ziffern 1.6 und 
2.2 der textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan 
erstellt wird. Es wird gebeten den Freiflächengestal-
tungsplan in enger fachlicher Abstimmung mit der 
unteren Naturschutzbehörde zu erstellen.  
 
Angesichts des Wegfalls von ca. 25 Bäumen/Gehölzen 
wird im Sinne des allgemeinen Artenschutzes dringend 
empfohlen, mindestens 5 Ersatzquartiere/Nisthilfen für
Vögel/Fledermäuse anzubringen bzw. in die Gebäude 

 
 
 
 
Unter Ziffer 2.2 der örtlichen Bauvorschriften ist 
festgelegt, dass im Zuge des Baugenehmigungs-
verfahrens bzw. des Kenntnisgabeverfahrens ein 
qualifizierter Freiflächengestaltungsplan mit ein-
gereicht werden muss. Dieser wird im Vorfeld mit 
der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund des Wegfalls von einigen Bäumen im 
Bereich des ehemaligen Parkplatzes werden an 
den neu geplanten Gebäuden 5 Nisthilfen für 
Vögel bzw. Fledermäuse angebracht. 
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zu integrieren. Auf den von Jahr zu Jahr kontinuierli-
chen Rückgang der Tierarten wird hingewiesen. Eben-
falls wird auf die Empfehlung lt. dem Artenschutzgut-
achten des Bio-Büros Schreiber vom 24.11.2015 Seite 
6 verwiesen. 
 
Wasserrecht: 
Die Tiefgarage wird voraussichtlich in das Grundwas-
ser einbinden. Eine dauerhafte Grundwasserhaltung 
wird nicht zugelassen. Der Gebäudekomplex ist daher 
dicht und auftriebssicher herzustellen. Für eine bau-
zeitliche Grundwasserhaltung, bzw. ins Grundwasser 
einbindende Gründungsmaßnahmen ist rechtzeitig 
vorab, parallel zum Baugesuch, die erforderliche 
Erlaubnis bei der Abteilung Umweltrecht und 
Gewerbeaufsicht der Stadt Ulm zu beantragen. 
Aus den anderen Aufgabenbereichen der SUB V 
ergeht keine Stellungnahme. 
 

 

Dies wird mit der unteren Naturschutzbehörde 
abgestimmt. 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wurde zur Berücksichtigung 
bei der Ausführungsplanung an die Bauherrschaft
weitergeleitet. 

Deutsche Telekom GmbH, Schreiben vom 19.04.2017 
(Anlage 5.8) 
 
Im westlichen Gehsteigbereich der Wichernstraße
befinden sich TK-Linien der Telekom welche nicht 
beeinträchtigt werden dürfen. Die Leitungen liegen 
gewöhnlich auf einer Tiefe von 0,60 m und im öffent-
lichen Bereich. Sollten Umlegungen oder Änderungen 
notwendig sein, sind die entstehenden Kosten vom 
Auslöser zu tragen.  
 
Zur Versorgung des Bauobjekts mit Telekommunika-
tionsinfrastruktur durch die Telekom ist die Verlegung 
neuer Leitungen einer Prüfung vorbehalten. Zum 
Zweck der Koordination sind eigene oder bekannte 
Maßnahmen Dritter frühzeitig mitzuteilen.  
 

 
 
 
Das Kabel der Telekom liegt innerhalb der Ver- 
kehrsfläche der Wichernstraße im Bereich der 
bestehenden öffentlichen Stellplätze. Das Kabel 
wird durch das Bauvorhaben nicht tangiert. 
 
 
 
 
Die Telekom wird frühzeitig über die Baumaß-
nahmen informiert. 

Entsorgungsbetriebe Ulm, Schreiben vom 
20.04.2017 (Anlage 5.9)  
 
Abwasser und Gewässer (Abt. I): 
Es sollen am südöstlichen Rand des Gebietes vier 
neue Bäume gepflanzt werden.  Einer dieser Bäume 
befindet sich in der Trasse des öffentlichen Regen-
wasserkanals, was abgelehnt wird. Es wird auf den 
Mindestabstand von neu zu pflanzenden Bäume zu 
öffentlichen Kanälen gemäß Regelwerk DWA-M 162 
hingewiesen.  
 
Für den durch das Plangebiet verlaufende Regenwas-
serkanal ist ein Leitungsrecht zugunsten der Stadt 
einzutragen. Der Schutzstreifenbreite muss min. 4,50 
m breit sein. 
 
Abfall und Stadtreinigung (Abt. II):  
Ein bisheriger Glascontainerstandort in der Bachstra-
ße ist unverzichtbar und wieder mit einzuplanen. 
Standortvorschläge siehe Anlage. Ist dies im Be-

 
 
 
 
Bei den benannten Bäumen handelt es sich um 
bestehende Bäume, die zu erhalten sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Festlegung des neuen Containerstandorts ist 
nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfah-
rens. Die Standortsuche und Festlegung erfolgt 
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bauungsplan nicht möglich wird um Einplanung des 
Containers auf dem Grünstreifen neben dem Polizei-
parkplatz gebeten. 
 
Fuhrpark und Betriebe (Abt. IV): 
Es ist sicherzustellen, dass die Müllgefäße an einem 
Ort zur Leerung bereit gestellt werden, an dem kein 
Rückwärtsfahren notwendig ist.  
 

wie bisher zwischen der Stadtplanung und EBU. 
 
 
 
 
Dies ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanver-
fahrens. Die Stellungnahme wurde zur Berück-
sichtigung an die Bauherrschaft weitergeleitet 
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Unitymedia BW GmbH | Postfach 10 20 28 | 34020 Kassel  Bearbeiter(in): Herr Kiewning 

Abteilung: Zentrale Planung 

Direktwahl: +49 561 7818-280  

E-Mail: ZentralePlanungND@unitymedia.de 

Vorgangsnummer: 176324 

 

 

Stadt Ulm 

Herr Heinrich Kastler 

Münchner Straße 2 

89073 Ulm 

 

Datum   

15.02.2016 

AZ: SUB-Ka, Bebauungsplan Schwamberger Hof (Bachstraße - Wichernstraße) 
 

Sehr geehrter Herr Kastler, 

vielen Dank für Ihre Informationen.  

 
Im Planbereich liegen Versorgungsanlagen der Unitymedia BW GmbH. Wir sind grundsätzlich daran interessiert, 
unser glasfaserbasiertes Kabelnetz in Neubaugebieten zu erweitern und damit einen Beitrag zur Sicherung der 
Breitbandversorgung für Ihre Bürger zu leisten.  
 

Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung weiter geleitet, die sich mit Ihnen zu gegebener Zeit in 

Verbindung setzen wird. Bis dahin bitten wir Sie, uns am Bebauungsplanverfahren weiter zu beteiligen. 

 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer unsere oben stehende 
Vorgangsnummer an. 

 

 

Freundliche Grüße 

 

 

Zentrale Planung Unitymedia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Änderung der Adressdaten bei Unitymedia  
Bitte richten Sie Ihre Anfragen ab sofort an folgende Adressen: 

eMail: ZentralePlanungND@unitymedia.de oder 

Postanschrift:  Unitymedia BW GmbH, Postfach 10 20 28, 34020 Kassel 

mailto:ZentralePlanungND@unitymedia.de
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Stadt Ulm  
Hauptabteilung Stadtplanung,  
Umwelt, Baurecht  
Münchner Straße 2  
89073 Ulm 
 

 

 

Freiburg i. Br., 
 

Durchwahl (0761) 
 

Name: 
 

Aktenzeichen: 

 
 

09.03.2016 
208-3046 
Frau Koschel 
2511 // 16-01119 

 
 

 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange  
 
A  Allgemeine Angaben  
 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 120.1/53 und ör tlicher Bauvorschriften im 
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB für den B ereich "Schwamberger Hof 
(Bachstraße - Wichernstraße)" im Stadtteil Osten de r Stadt Ulm  
(TK 25: 7526 Ulm-Nordost)  
 
Ihr Schreiben Az. SUB-Ka vom 03.02.2016  
 
Anhörungsfrist 24.03.2016 
 
 
 
 
B  Stellungnahme 
 
Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage 
der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 
 
 
1  Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Re gelungen, 
    die im Regelfall nicht überwunden werden können  
 
Keine 
 
 
2  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 
    die den Plan berühren können, mit Angabe des Sa chstandes  
 
Keine
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3  Hinweise, Anregungen oder Bedenken  
 
 
Geotechnik  
 
Auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten liegt das Plangebiet im Ver-
breitungsbereich von organischen Talfüllungen, die von verkarsteten Karbonatgesteinen 
des Oberjuras unterlagert werden. Die Mächtigkeiten der quartären Sedimente sind nicht 
im Detail bekannt. Auffüllungen der vorangegangenen Nutzung sind im Plangebiet nicht 
auszuschließen. 
 
Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes ist 
zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können zu zusätzlichen bautechnischen 
Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein. 
 
Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. wasserwirt-
schaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im 
Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens 
empfohlen. 
 
Für die geplanten Maßnahmen (u. a. Bau einer Tiefgarage) werden objektbezogene 
Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates 
Ingenieurbüro empfohlen. Im Vorfeld der Arbeiten sollte ggf. ein Beweissicherungs-
verfahren der umliegenden Bebauung und Grundstücke eingeleitet werden. Ferner wird 
darauf hingewiesen, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffentlicher 
Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus 
erfolgt. 
 
 
Boden  
 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
vorzutragen. 
 
 
Mineralische Rohstoffe  
 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vorzubringen. 
 
 
Grundwasser  
 
Zum Planungsvorhaben sind aus hydrogeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vorzubringen. 
 
 
Bergbau  
 
Gegen die Planung bestehen von bergbehördlicher Seite keine Einwendungen. 
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Geotopschutz 
 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 
tangiert. 
 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage 
des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden.  
 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der 
Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-
Kataster) abgerufen werden kann. 
 
 
 
 
 
 
Im Original gezeichnet 
 
Anke Koschel 
Dipl.-Ing. (FH) 
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Bebauungsplan „Schwamberger Hof (Bachstraße – Wichernstraße)“ 

in Ulm 

 
Sehr geehrter Herr Kastler,  
 
 

I. Anhörung zu oben genannter Planung: 
 

vielen Dank für die Beteiligung des Landesamtes für Denkmalpflege als Träger öffentlicher 

Belange im Rahmen des im Betreff genannten Verfahrens.  

 
 

1. Bau- und Kunstdenkmalpflege: 

In Bezug auf das o. g. Planverfahren trägt die Bau- und Kunstdenkmalpflege keine Anregun-

gen oder Bedenken vor. 

 

 

2. Archäologische Denkmalpflege: 
 

2.1. Darstellung des Schutzgutes 

 

Das Plangebiet liegt im Bereich des ausgedehnten Kulturdenkmals gem. § 2 DSchG Bleichbastion 

"Fuchlsoch", die zwischen 1605 und 1611 vom Baumeister Gideon Bacher errichtet wurde. Während 

größte Teil der Anlage 1801/02 weitgehend abgetragen wurden, blieben Teile des bastionierten Erd-

werks erhalten. Seit Mitte des 19. Jahrhundert wurden Kasematten der Befestigung in die Kelleranla-

gen der Brauerei "Zum Schiff" einbezogen. Deren Erhalt wurde bereits bei der Erstellung der Planun-

gen berücksichtigt. Trotz der starken Überprägung des Geländes ist insbesondere in den Randlagen 

vermutlich noch Mauerwerk der Befestigung erhalten. Bei Bodeneingriffen ist daher mit archäologi-

schen Funden und Befunden - Kulturdenkmalen gem. § 2 DSchG - zu rechnen.  
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Wir bitten um nachrichtliche Übernahme in die Planunterlagen. 

 

2.2. Darlegung der konservatorischen Zielsetzung, weiteres Vorgehen 

 

An der Erhaltung der ausgewiesenen archäologischen Kulturdenkmale besteht grundsätzlich 

ein öffentliches Interesse. 

Sollte an den Planungen in der vorliegenden Form festgehalten werden, regen wir Folgendes 

an: 

Um allseitige Planungssicherheit zu gewährleisten und spätere Bauverzögerungen zu vermeiden, soll-

ten frühzeitig im Vorfeld der Erschließung archäologische Voruntersuchungen durch das Landesamt 

für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart (LAD) durchgeführt werden. Zweck dieser Vor-

untersuchungen ist es festzustellen wo und in welchem Umfang sich Überreste der Befestigung erhal-

ten haben. Das weitere Verfahren gilt es in einem Abwägungsprozess zu entwickeln. Daraus resultiert, 

ob bzw. in welchem Umfang es nachfolgender Rettungsgrabungen bedarf. 

 

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass im Falle notwendiger Rettungsgrabungen durch das LAD die 

Bergung und Dokumentation der Kulturdenkmale ggf. mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann 

und durch den Vorhabenträger finanziert werden muss.  

 

Darüber hinaus wird auf die Einhaltung der Bestimmungen der §§ 20 und 27 DSchG verwiesen. Sollten 

bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde entdeckt werden, sind 

gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde umgehend zu benachrichtigen. Archäologi-

sche Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauer-

reste, Brandschichten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages 

nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde 

oder das Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 84.2) mit einer Verkürzung der Frist einverstanden 

ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und 

Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu 

rechnen. 

Für weitere Informationen und Terminabsprachen wenden Sie sich bitte an das Landesamt 

für Denkmalpflege, Dr. Jonathan Scheschkewitz, Berliner Str. 12, 73728 Esslingen (Tel. 

0711-904 45 142; Mail: Jonathan.Scheschkewitz@rps.bwl.de). 

 

Wir bitten, diese Hinweise in die Planunterlagen einzufügen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. D. Schmid 

mailto:Jonathan.Scheschkewitz@rps.bwl.de
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